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Finanzgericht hält pauschalen privaten 
Nutzungsanteil von 50 % bei Notebook für 
angemessen.

Der Fall:
Hälftig mit dem Finanzamt teilen? Das 
wollte ein Berufspilot nicht. Er scha�te 
sich ein Notebook an und setzte dieses 
vollumfänglich als Werbungskosten ab. 
Begründung: Er würde das Gerät für die 
dienstlichen Flugreisen benötigen, u.a. 
zur Abfrage von Flugdaten. Zum Umfang 
einer privaten Mitbenutzung machte der 
Pilot keine Angaben. Das Finanzamt 
unterstellte daraufhin eine 50 %ige pri-
vate Nutzung und erkannte demzufolge 
nur die Hälfte der Anscha�ungskosten 
an. 

Das Urteil: 
Das Finanzgericht Baden-Württem-
berg gab hier dem Finanzamt Recht 

(Urteil vom 05.05.2010 12 K 18/07). 
Der beru�iche Nutzungsanteil des 
privat angescha�ten PCs kann typi-
sierend und pauschalierend mit  
50 % geschätzt werden, wenn der Steu-
erp�ichtige zumindest glaubhaft machen 
kann, dass er den PC jedenfalls in einem 
nicht unwesentlichen Umfang (d.h. min-
destens zu 10 %) beru�ich nutzt. Möchte 
der Steuerp�ichtige einen höheren oder 
das Finanzamt einen niedrigeren beruf-
lichen Nutzungsanteil ansetzen, muss er 
jeweils zusätzliche Anhaltspunkte und 
Umstände für sein Vorbringen näher 
darlegen und nachweisen bzw. glaubhaft 
machen. 

Fazit: 
Kann eine fast ausschließliche beru�iche 
Nutzung nicht dargelegt werden, müssen 
sich Steuerp�ichtige mit einem 50 %- 
Anteil begnügen. 

Aufteilungsgrundsatz: Im Zweifel immer 50/50.

Gemischt genutzte Wirtschafts-
güter steuerlich absetzen 

Urteile sind im Regelfall nur für den jeweils 

prozessgegenständlichen Fall verbindlich – 

für die Finanzverwaltung als auch für 

den/die Kläger. 

ENTSCHEIDUNGEN DES 

BUNDESFINANZHOFES:

Bei Entscheidungen des Bundesfinanzho-

fes handelt es sich jedoch um letztins-

tanzliche, welche durchaus Auswirkun-

gen auf die Anwendung des Steuerrechts 

haben. So zumindest in der Theorie. Die 

Praxis zeigt, dass die Finanzverwaltung 

in der Vergangenheit steuerzahlerfreund-

liche Urteile nicht im Bundessteuerblatt 

veröffentlicht hat, mit der Konsequenz, 

dass diese dann für die Finanzverwal-

tung praktisch nicht existierten. 

NICHTANWENDUNGSERLASS:

Ein weiteres Mittel gegen unangenehme 

Entscheidungen sind Nichtanwendungs-

erlasse. Diese bewirken, dass die Finanz-

verwaltung die betreffende Entscheidung 

nicht über den entschiedenen Fall hinaus 

– also nicht zugunsten anderer Steuer- 

pflichtiger in gleich gelagerten Fällen an-

wendet. Dem Bundesfinanzhof ging die 

Art und Weise, wie die Finanzverwaltung 

Entscheidungen in die Praxis umsetzt, zu 

weit. Die Richter legten dem Bundesver-

fassungsgericht einen Fall aus 2004 vor, 

in dem es um den Werbungskostenabzug 

von Erbbauzinsen ging. Der Gesetzgeber 

torpedierte dieses Urteil damals nicht nur 

mit einem sofortigen Nichtanwendungs-

erlass. Er änderte daraufhin auch das 

Gesetz entsprechend. Ob das rechtmä-

ßig war, entscheidet in Kürze das BVerfG. 

Die am 21.2.2011 eingegangene Klage 

trägt das Aktenzeichen 2 BvL 1/11. Die 

Entscheidung wird weitgehende Auswir-

kungen bezüglich der grundgesetzlichen 

Gewaltenteilung im Staat haben. 

BFH-ENTSCHEIDUNGEN

Bundes�nanzhof vor dem 
Bundesverfassungsgericht

Verfassungsgemäßes Steuerrecht? Das 
höchste Finanzgericht prangert an!

Grenze der Verfassungsmäßigkeit 
Dass das deutsche Steuerrecht in vielen 
Fällen an die Grenze der Verfassungsmä-
ßigkeit stößt, ist allgemein bekannt. Der 
Bundes�nanzhof (BFH) hat darüber lange 
geschwiegen – jetzt hat er die Initiative 
ergri�en und dem Bundesverfassungs-
gericht sowie auch dem Europäischen 
Gerichtshof diverse Grenzfälle vorgelegt. 
Es geht hier vor allem um Maßnahmen aus 
der Koch/Steinbrück-Liste. Hier hatte das 
Bundesverfassungsgericht bereits 2009 
entschieden, dass der Vermittlungsaus-
schuss im Gesetzgebungsverfahren seine 
Kompetenzen überschritten hätte.  

Beispiel Biersteuer: 
Etwas exotisch mutet der Vorlagebeschluss 
zur Erhöhung der Biersteuer an (Beschluss 
vom 15. 2. 2011, Az VII R 44/09): Der Bun-
des�nanzhof prangert hier die in dem 
Haushaltsbegleitgesetz 2004 beschlos-
sene Kappung diverser Steuervorteile 
der Kleinbrauereien an. Diese Maßnahme 
stand u.a. auf der Streichliste Koch/Stein-
brück. Mit dieser Vorlage gerät das ganze 

Haushaltsbegleitgesetz vermutlich ins 
Wanken.

Grunderwerbsteuer/Umsatzbesteuerung:  
Die Bemessungsgrundlage für die Grund-
erwerbsteuer ist meistens der Kaufpreis. 
Das ist legitim und daran rüttelt der BFH 
auch nicht. In bestimmten Fällen aber 
fällt auf Grundstücksübertragungen eine 
Steuer an, obwohl es tatsächlich gar nicht 
zu einer Veräußerung kommt. Dies ist z.B. 
bei Unternehmensumwandlungen der Fall. 
Gibt es keinen Kaufpreis, wird die Grund-
erwerbsteuer nach den so genannten – 
unzutre�enden – Bedarfswerten ermittelt, 
die die Wertverhältnisse zum 1. Januar 
1996 zugrunde legen. Das BVerfG hat diese 
Werte bereits für Zwecke der Erbschaft-
steuer verworfen. Mit der Vorlage wird das 
BVerfG erneut Gelegenheit bekommen, 
sich mit dieser Thematik zu beschäftigen 
(Beschluss vom 2. 3. 2011, II R 23/10).  
Vorlage drei – diesmal an den Europäi-
schen Gerichtshof – zeigt die Willkürlich-
keit der Umsatzbesteuerung auf. Es geht 
um P�egedienstleistungen, die in einem 
Fall steuerfrei und in einem anderen 
Fall steuerp�ichtig sind (Beschluss vom 
2.3.2011, XI R 47/07). 

Bundes�nanzhof übt massive 
Kritik am Steuerrecht  

BFH kritisiert etliche Neuregelungen aus der umstrittenen Koch/Steinbrück-Liste. 
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Ein Klick ist schnell gemacht. Und ein Feh-
ler auch. Bei Abgabe der Einkommensteu-
ererklärung im elektronischen Elster-Ver-
fahren kommt es bei der Eingabe oftmals 
zu Fehlern, die auch bei der Plausibilitäts-
prüfung „durch den Rost fallen“. Es stellt 
sich dann die Frage, zu welchen Lasten die 
Steuerfolgen gehen. Nach der Abgaben-
ordnung können Steuerbescheide nach-
träglich zu ungunsten eines Steuerp�ich-
tigen geändert werden, wenn nachträg-
lich Tatsachen oder Beweismittel bekannt 
werden, die zu einer höheren Steuer füh-
ren. In die andere Richtung, also zuguns-
ten eines Steuerp�ichtigen, geht dies nur, 
wenn nachträglich Tatsachen oder Beweis-
mittel bekannt werden, die zu einer nied-
rigeren Steuer führen und den Steuer-
p�ichtigen kein grobes Verschulden daran 
trifft, dass die Tatsachen oder Beweismittel 
nachträglich bekannt werden. Was die Ver-
schuldensfrage angeht, so gibt es unter-
schiedliche Auffassungen. In einem Fall 
ging es um die nachträgliche Geltendma-
chung von Unterhaltszahlungen. Hier ent-
schied das Finanzgericht Sachsen-Anhalt, 
dass der Steuerp�ichtige grob fahrlässig 
gehandelt hat, weil er die im Steuererklä-
rungsvordruck ausdrücklich gestellte Frage 
nach Unterhaltszahlungen nicht beantwor-
tet hatte (Urteil v. 30.6.2010 - 2 K 742/09). 
In einem anderen Fall, den das Finanzge-
richt Rheinland-Pfalz zu entscheiden hatte 
(Urteil v. 13.12.2010 - 5 K 2099/09), 
sahen die Richter kein grobes Verschulden 
des Steuerp�ichtigen. Dieser hatte verges-
sen, geleistete Beiträge aus seinen hand-
schriftlichen Notizen in die Computerer-
klärung zu übertragen. Die Richter sahen 
trotz Übertragungsfehlers eine nachträg-
liche Korrekturmöglichkeit zugunsten des 
Steuerp�ichtigen. Es entspreche der all-
gemeinen Lebenserfahrung, dass solche 
Fehler – trotz großer Sorgfalt – allgemein 
bei der Übertragung von Daten immer wie-
der vorkommen, so das Finanzgericht. Das 
Finanzamt musste also hier klein beigeben 
und die Steuern entsprechend nach unten 
korrigieren, legte aber gegen diese Ent-
scheidung gleichzeitig Revision ein (Bun-
des�nanzhof-Aktenzeichen: X R 8/11). 

STEUERERKLÄRUNG

Fehler bei elektronischer  
Steuererklärung

Wo Finanzbeamte bei der Steuererklärung genau hinschauen.

Finanzamt intern: So werden  
Steuererklärungen geprüft  
Prüfung der Steuererklärung:    
Seit Einführung der elektronischen 
Steuererklärung ELSTER ist die Über-
sendung von Belegen im Regelfall 
nicht mehr erforderlich. Der Computer 
übernimmt vielfach die Prüfung. Die 
Finanzverwaltung unterscheidet dabei 
zwischen risikoarm eingestuften Fällen 
und solchen mit risikobehafteten Sach-
verhalten. Steuerzahler werden dabei 
in Risikoklassen I bis III eingeteilt. 
Steuerzahler der Klasse I müssen mit 
den intensivsten Prüfungen rechnen. 
Welche Sachverhalte als risikobehaf-
tet gelten, setzen die jeweiligen Ober-
finanzdirektionen fest. Diese bestim-
men die Prüfungsschwerpunkte jähr-
lich neu und halten ihre Einschätzun-
gen meist geheim. Nur die Oberfinanz-
direktion Münster legt regelmäßig die 
Prüfungsschwerpunkte offen. Die Prü-
fungsschwerpunkte 2011 können unter  
www.ofd-muenster.de/die_ofd_ms/
aktuelles/Prueffelder/Prueffelder.php 
eingesehen werden (PDF-Datei). 

Prüfungsschwerpunkte:     
Ganz oben auf der Prüfliste der Finanz-
ämter steht das Arbeitszimmer. Im 
Bereich der OFD-Münster sind es u.a. 
die Finanzämter Arnsberg, Paderborn, 
Wiedenbrück oder Gütersloh, die beim 
Arbeitszimmer quer durch alle Ein-

kunftsarten genauer hinsehen müs-
sen. Die Beamten prüfen vor allem, ob 
das Arbeitszimmer als abgeschlosse-
ner Raum von den übrigen Wohnein-
heiten abgetrennt ist und es sich um 
kein Durchgangszimmer handelt. Ist 
ein Fernseher enthalten, ein Gästebett 
oder ein Klavier? Auch private Klei-
dungsstücke oder Unterhaltungslitera-
tur gehören zu den steuerschädlichen 
Utensilien. Steuerpflichtige, die Kos-
ten für die doppelte Haushaltsführung 
geltend machen, müssen ebenfalls 
mit Überprüfungen rechnen. Dies gilt 
zumindest für das Erstjahr. Außerdem 
werden Vermieter auf Herz und Nie-
ren geprüft. Prüffelder sind hier u.a. 
Inseratskosten zur Vermietung, Kosten 
für Telefon, Porto, Computer, Finanzie-
rungskosten (Schuldzinsen) oder die 
Hausnebenkosten. Auch Fahrtenbü-
cher stehen auf der Prüfliste. Denn an 
die Führung eines Fahrtenbuches sind 
strenge Regeln gesetzt. Zu den Prü-
fungsschwerpunkten bei den Kapital-
einkünften zählt nach Einführung der 
Abgeltungsteuer naturgemäß, ob Ein-
künfte aus ausländischen Vermögens-
anlagen verschwiegen worden sind. 
Werden ausländische Kapitaleinkünfte 
in signifikanter Höhe erklärt, schauen 
die Finanzbeamten oft noch besonders 
nach.  

Prüffelder: Das Arbeitszimmer steht ganz oben an. 
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STEUERHINTERZIEHUNG 

Automatischer Informations-
austausch ab 2015

Im vergangenen Dezember haben die EU-
Finanzminister und insbesondere die deut-
sche Vertretung einen weiteren Schritt in 
Richtung einer Verschärfung des Kampfes 
gegen die globale Steuerhinterziehung 
getan. Am 7.12.2010 beschlossen die 
Finanzminister die Schaffung einer neuen 
EU-Amtshilferichtlinie, die die bestehende 
Richtlinie ablösen soll und auch für alle 
indirekten Steuern gilt. 

NEUE EU-AMTSHILFERICHTLINIE:
Die neue Richtlinie wird ferner alle Vorga-
ben zum Informationsaustausch in Steuer-
sachen nach „OECD-Standard“ als auch 
die Maßnahmen aus 2006 von der EU-
Kommission zur „Notwendigkeit der Ent-
wicklung einer koordinierten Strategie zur 
Verbesserung der Bekämpfung des Steu-
erbetruges“ umsetzen. Den Kernpunkt 
der neuen Reform bildet der Ausbau des 
automatischen Auskunftsaustausches. Als 
„automatischen Austausch“ versteht die 
EU-Kommission die „systematische Über-
mittlung zuvor festgelegter Informationen 
an einen anderen Mitgliedstaat ohne des-
sen vorheriges Ersuchen in regelmäßigen, 
im Voraus bestimmten Abständen oder 
sobald die betreffenden Informationen 
vorliegen“. Gemäß Art. 8 des Richtlinien-
vorschlags leitet „die zuständige Behörde 
jedes Mitgliedstaats im Wege eines auto-
matischen Austauschs Informationen über 
bestimmte Einkommens- und Kapitalka-
tegorien an die übrigen Mitgliedstaaten 
weiter“. Der automatische Auskunftsaus-
tausch soll insbesondere dann Anwen-
dung finden, „wenn die Besteuerung im 
Bestimmungsmitgliedstaat der Informa-
tion erfolgen soll und die Wirksamkeit der 
dortigen Kontrollen durch die Übermittlung 
der Informationen aus dem Herkunftsmit-
gliedstaat verbessert werden kann“, wie 
aus dem Richtlinienentwurf hervorgeht. 
Geplant ist die Einführung eines solchen 
automatischen Auskunftsaustausches spä-
testens ab 2015. Spätestens ab 2017 sol-
len auch Zinsen, Dividenden und Lizenzge-
bühren gemeldet werden.  

Private Altersvorsorge: Nicht nur Lebensversi-
cherungen steuerlich privilegieren!   

Lebensversicherungen:  
Während Zinsen, Dividenden und Kurs-
gewinne der Abgeltungsteuer unterliegen, 
sind Kapitalerträge in Lebensversiche-
rungsanlagen hiervon ausgenommen und 
steuerlich begünstigt.  

Sparpläne:    
Die Union will das systematische Sparen 
fürs Alter privilegieren und „Sparpläne“ den 

Lebensversicherungen gleichstellen. Das 
heißt: Der Sparvertrag muss mindestens 
für 12 Jahre geschlossen werden und darf 
erst nach dem 60. Geburtstag zur Auszah-
lung kommen. Dann soll – wie bei Lebens-
versicherungen – nur noch die Hälfte vom 
Gesamtertrag der Einkommensteuer unter-
liegen. Welche Anlageformen dabei geför-
dert werden sollen und welche nicht, ist 
derzeit noch offen. Im Gespräch sind Bank- 
und Fondssparpläne. Ob auch die Direktan-
lage in Aktien im Sparplan begünstigt wer-
den soll, ist ebenso offen.                         

Kosten für Familienheimfahrten auch ohne eigenen Hausstand steuerlich absetzbar.

Fahrten zum Lebensmittelpunkt  

Sparen fürs Alter  

Doppelwohnsitz:    
Bei Fahrten zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte berücksichtigt die Finanz-
verwaltung im Regelfall nur jene Auf-
wendungen, die von der nächstgelege-
nen Wohnung aus anfallen. Ausnahmen 
gelten, wenn der Steuerpflichtige nach-
weist, dass er neben der nächstgelege-
nen Wohnung auch noch eine weiter 
entfernt liegende unterhält, die den Mit-
telpunkt seiner Lebensinteressen bil-
det. Letzteres nimmt die Finanzverwal-
tung nur dann an, wenn dort ein „eige-
ner Hausstand“ unterhalten wird. Die 
Finanzverwaltung legt den Begriff des 
„eigenen Hausstandes“ sehr restriktiv 
aus. Konnte der Steuerpflichtige keine 
eigene abgeschlossene Wohnung am 
angegebenen Lebensmittelpunkt nach-
weisen, strich die Finanzverwaltung in 
aller Regel sämtliche Aufwendungen aus 
der Steuererklärung. Das Finanzgericht 
(FG) München hat einer geschiedenen 
Arbeitnehmerin, die neben ihrer Woh-

nung am Beschäftigungsort das Ober-
geschoss des elterlichen Hauses nutzte, 
zwar mangels Kostentragung keinen 
„eigenen Hausstand“ am Wohnort der 
Eltern zugesprochen, jedoch den Mittel-
punkt der Lebensinteressen. Die Steuer-
pflichtige konnte so ihre Aufwendungen 
für die Familienheimfahrten als Wer-
bungskosten geltend machen (FG Mün-
chen, Urteil v. 3.3.2010 - 9 K 3789/08). 

Fazit:   
Dieses Urteil können all diejenigen für 
ihre Steuererklärung nutzen, die zwar 
keinen eigenen Hausstand, aber den Mit-
telpunkt ihrer Lebensinteressen außer-
halb ihres Beschäftigungsortes plausi-
bel nachweisen können. Sie können als 
Werbungskosten die Fahrten von jener 
Wohnung aus geltend machen, die ihrer 
Arbeitsstätte nicht am nächsten liegt. 
Gegen das FG-Urteil läuft ein Revisions-
verfahren vor dem Bundesfinanzhof (Az. 
VI R 87/10). 

Union will die Kapitalanlage steuerlich begünstigen.

Fahrten zum Lebensmittelpunkt: auch ohne eigenen Hausstand absetzbar. 
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Fahrten zum Lebensmittelpunkt: auch ohne eigenen Hausstand absetzbar. 
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Stand: 16.05.2011

Begriff:     
Unter dem Begriff „Benchmarking“ ver-
birgt sich ein (Betriebs-)Vergleichsin- 
strument für Kosten, Leistungen, 
Ablaufprozesse oder Technologien. 
Während Benchmarks bestimmte Maß-
stäbe (Messlatten) repräsentieren, 
dient das Benchmarking als Analysein-
strument zur Ausarbeitung bestimmter 
„Leistungsprofile”.    

Unterkategorien:     
Benchmarking unterteilt sich im 
Wesentlichen in drei Unterkategorien: 
dem Produkt-Benchmarking (dieses 
dient der Analyse der Marktstellung in 
einem bestimmten Produktsegment), 
dem Kosten-Benchmarking, welches 
die Kosten einzelner Produkte, Pro-
duktions- oder Geschäftsprozesse bein-
haltet, sowie dem Benchmarking von 
Ablaufprozessen, welches der Verein-
fachung und Beschleunigung von Pro-
zessen im Betrieb dient und damit letzt-
lich für eine Reduktion von Kosten und 
einer Optimierung des Ressourcenein-
satzes sorgt. Ergebnis eines umfassen-
den „Benchmarkings“ ist eine detail-
lierte Unternehmensanalyse, welche in 
einem Stärken-Schwächen-Profil den 

Zustand des Unternehmens abbildet.  

Optimierung der Betriebsprozesse:       
Das so erstellte Unternehmenspro-
fil hilft der Unternehmensführung, 
betriebliche Leistungen unter wirt-
schaftlichen, sozialen und ökologi-
schen Aspekten – soweit nötig – zu ver-

bessern. Benchmarking hat natürlicher-
weise auch Schwachstellen, weshalb 
Benchmark-Ergebnisse allein nicht zur 
ausschließlichen Entscheidungsfindung 
herangezogen werden sollten, sondern 
stets im Kontext mit anderen betriebs-
wirtschaftlichen Kennzahlen und Aus-
wertungen zu sehen sind.               

Betriebswirtschaft: Benchmarking und Benchmarks.

Benchmarking:  Betriebsabläufe optimieren  

Sachlöhne als Lohnersatzleistung in Form 
von Tankkarten oder Gutscheinen zählen zu 
den beliebtesten Gestaltungsinstrumenten 
zur Minimierung der Lohnsteuerlasten 
von Mitarbeitern. Der Bundesfinanzhof (BFH) 
hat den zunehmenden Einsatz von Gutschei-
nen zum Anlass genommen, in drei Urteilen 
bestimmte Grundsätze zur Unterscheidung 
zwischen einem – lohnsteuerpflichtigen – 
Barlohn und einem bis zur Höhe von 44 € im 
Monat lohnsteuerfreien Sachlohn festzulegen 
(Urteile vom  11.11.2010 Az. VI R 21/09, VI R 
27/09 und VI R 41/10). 

Allen Entscheidungen lagen Fälle zugrunde, 
in denen die Arbeitgeber ihren Arbeitneh-
mern gestatteten, bestimmte Sachen (Benzin, 

Bekleidung, Bücher) in begrenzter Menge 
auf ihre Kosten bei Dritten zu beziehen. 
Im ersten Fall ging es um einen Geschenkgut-
schein in Höhe von 20 €, im zweiten Fall durf-
ten Arbeitnehmer bei einer Vertragstankstelle 
gegen Vorlage einer elektronischen Karte, auf 
der die Literzahl eines bestimmten Kraftstof-
fes und der Höchstbetrag von 44 € gespei-
chert waren, auf Kosten ihres Arbeitgebers 
tanken. 

Im dritten Fall wurden Arbeitnehmern pro 
Monat Benzingutscheine überlassen, mit 
denen sie an einer beliebigen Tankstelle tan-
ken konnten. Die Arbeitnehmer bezahlten an 
der Tankstelle und erhielten den Betrag vom 
Arbeitgeber erstattet. 

In allen Fällen nahm die Finanzverwal-
tung einen steuerpflichtigen Barlohn an. 
Der Bundesfinanzhof hingegen wertete die 
Zuwendungen als steuerfreien Sachlohn. Ent-
scheidend für die Frage, ob Bar- oder Sach-
lohn vorliege, ist das, was der Arbeitneh-
mer beanspruchen kann. Weil die Gutscheine 
alle zum Bezug von Treibstoff bzw. diversen 
Sachen berechtigten, lag für den BFH jeweils 
ein Sachlohn vor. 

Die drei Urteile erlauben für Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer neue Gestaltungsspielräume, 
losgelöst von dem bislang „starren Korsett“ des 
in den Lohnsteuerrichtlinien (LStR) dokumen-
tierten Verbotes nachträglicher „Barerstattun-
gen“ durch den Arbeitgeber (vgl. R 8.1 LStR). 

STEUERFREIE SACHLÖHNE  
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Optimierung: wirtschaftliche, soziale und ökologische Aspekte interessant.
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GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER 

HAFTUNG:

Bei Gesellschafter-Geschäftsführern 

einer Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung stellt sich oftmals die Frage nach 

der Sozialversicherungspflicht als abhän-

gig Beschäftigter, insbesondere was die 

Rentenversicherung anbelangt. Viele 

Geschäftsführer dürften Pflichtmitglied 

in der gesetzlichen Rentenversicherung 

sein, ohne zu wissen, dass sie eigentlich 

nicht sozialversicherungspflichtig wären. 

GMBH-GESCHÄFTSFÜHRER MÜSSEN 

STATUS PRÜFEN LASSEN:

Ein GmbH-Geschäftsführer ist z.B. auch 

dann von der Rentenversicherungspflicht 

befreit, wenn er nur einen kleinen Anteil 

an der GmbH hat, jedoch die Geschicke 

der Gesellschaft allein bzw. in einem maß-

geblichen Umfang beeinflusst. GmbH-

Geschäftsführer können ihren sozial-

versicherungsrechtlichen Status prü-

fen lassen. Dies erfolgt im Rahmen des 

so genannten sozialversicherungspflich-

tigen Feststellungsverfahrens. Die Kos-

ten für die Prüfung der Versicherungs-

pflicht müssen von den Finanzämtern als 

Werbungskosten anerkannt werden, wie 

der Bundesfinanzhof entschieden hat. 

Zu den abzugsfähigen Kosten gehören 

die Beratungskosten, Kosten für die Gut-

achtenerstellung und ggf. auch die Kos-

ten zum Gang an das Sozialgericht, wenn 

der Bescheid des Sozialversicherungsträ-

gers gerichtlich angefochten werden soll 

(Urteil vom 6.5.2010, VI R 25/09). 

SOZIALVERSICHERUNG

Sozialversicherungsrechtliches 
Feststellungsverfahren

Wozu ein Testament?  
Ohne Testament oder Erbvertag erfolgt 
die Bestimmung der Erben per Gesetz 
(die sogenannte 
gesetzliche Erbfolge). 
Danach erben nur 
der Ehepartner und/
oder die Verwandten. 
Besonders kompli-
ziert wird es, wenn 
minderjährige Kinder 
erben. Gibt es keine 
Erben, fällt der Nach-
lass dem Staat zu.

Eine vom Gesetz 
abweichende Rege-
lung oder Verteilung 
ist nur mit Errichtung 
eines Testaments oder durch Abschluss 
eines Erbvertrages möglich.

In Deutschland haben: 
77% kein Testament 
20% ein mangelhaftes Testament 
3%   ein korrektes Testament. 

Ein Testament hilft bei:
Vermeidung von Streit 
Vermeidung von Vermögensverlus- 
ten
Vermeidung von Steuerlasten 
Gerechter Verteilung 
Unternehmensnachfolge 
Vermeidung von Miterbenproblemen 

Ohne Testament ist keine Testaments-
vollstreckung möglich.

Wer sollte eine Testamentsvollstreckung 
anordnen? 

Jeder, der minderjährige, bzw.  
geschäftlich unerfahrene Erben hat
Jeder, der Streit in der Familie ver- 
meiden möchte
Lebensgemeinschaften mit nichtehe- 
lichen Kindern
Versorger von Behinderten 
Unternehmer, wenn der Betrieb län- 
gere Zeit als Einheit zusammengehal-
ten werden soll
Der im Testament Bedachte ist ver- 
schuldet und Zugriffen von Gläubi-
gern ausgesetzt

Immobilienbesitzer 
Inhaber komplexer Vermögenswerte 
Wenn das Testament Auflagen und  

Bedingungen enthält, 
die zu überwachen 
sind.

Was sind die Aufgaben 
des Testamentsvoll-
streckers?  

Er führt die  
letztwilligen Verfü-
gungen des Erblas-
ser s/Verstorbenen 
aus und erfüllt ange-
ordnete Vermächt-
nisse und Auflagen

Er reguliert  
die Nachlassverbind-

lichkeiten und geht evtl. Verbindlich-
keiten zur ordnungsgemäßen Verwal-
tung des Nachlasses ein
Er führt die Auseinandersetzung zwi- 
schen den Erben und die Aufteilung 
des Nachlasses durch
Er reicht die Erbschaftsteuererklä- 
rung ein und führt die Erbschaft-
steuer ab.
Als Dauertestamentsvollstrecker ver- 
waltet er den Nachlass, etwa bei der 
Verwaltung des Vermögens für min-
derjährige oder überschuldete Erben.

Richtig verstandene Testamentsvollstre-
ckung bedeutet:  

Eine Schutzfunktion für überlebende  
Angehörige
Langfristiger Schutz des Nachlasses vor  
Vermögensverfall oder Fehlanlagen
Vereinfachung und Sicherstellung der  
Nachlassabwicklung
Schutz des Vermögens vor dem unge- 
wollten Zugriff Dritter (z.B. Eigengläu-
biger der Erben, Sozialamt, Insolvenz-
verwalter)
Erfüllung karitativer Zwecke (z.B. Stif- 
tungsgründung)
Schutz des Unternehmens 

Kurz zusammengefasst: Der Wille des Erblas-
sers entscheidet!  
Ihr Ansprechpartner, Jürgen Angele, 
Steuerberater, Zertifizierter Testa-
mentsvollstrecker (ATG) 

Testament in Verbindung mit Testamentsvollstreckung.

Neue Qualifikation in unserer Kanzlei – 
zertifizierte Testamentsvollstreckung   

Steuernews


